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Schweizer Zahlenlotto
6, 7, 19, 20, 24, 35 Glückszahl: 4

Replay-Zahl: 3 Jokerzahl: 3 9 2 3 4 9

3.10.2020

Deutsches Zahlenlotto
10, 13, 20, 25, 33, 48 Super 6: 5 1 9 2 2 2

Superzahl: 8 Spiel 77: 6 4 4 9 5 8 9

3.10.2020

Österreichisches Zahlenlotto
10, 14, 16, 27, 30, 40 Zusatzzahl: 38

Joker: 7 8 8 7 7 8

4.10.2020

Euromillions
6, 12, 15, 40, 45 Sterne: 3, 9

2. Chance: 14, 17, 31, 35, 38

Super-Star: E 1 3 3 J 2.10.2020
Alle Angaben ohne Gewähr

Lotto

Gesagt
«Wirhatten68000Zu-
schauer, obwohlwirnur
60 ProzentderKapazitä-
tennutzenkonnten.»

Christian Jungen, Direktor des Zürich
Film Festival, ist zufrieden. Kultur

«Aus rechtlicher
Sichtgibt eskeine
überzeugenden
Argumentegegen
Rechte fürTiere.»

Das Bundesgericht hat entschieden, dass in Basel-Stadt über Grundrechte für Affen abgestimmt wird

Menschenrechte für Tiere?
Aufgrund der Bundesverfassung sowie der
EuropäischenMenschenrechtskonvention
stehen denMenschen fundamentale Rechte zu.
DieseGrundrechte – auchMenschenrechte
genannt – umfassen etwa die Rechtsgleichheit,
die Glaubens- undGewissensfreiheit, die Ver-
sammlungsfreiheit sowie dieWirtschaftsfrei-
heit. Auf diemeistenGrundrechte können sich
nicht nurMenschen, sondern ebenso Aktienge-
sellschaften und andereUnternehmen berufen.

Für «Menschen» hält die Bundesverfassung
fest: «DieWürde desMenschen ist zu achten
und zu schützen» (Artikel 7), und: «Jeder
Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todes-
strafe ist verboten» (Artikel 10) – diese Rechte
sind nicht analogiefähig für Tiere. ImKanton
Basel-Stadt wurde eine Volksinitiative ein-
gereicht, die für gewisse Tiere gewisseGrund-
rechte zur Anwendung bringen soll: die Prima-
ten-Initiative,mit der insbesondere Affen besser
geschützt werden sollen.

DieTötungeinesTieres ist rechtlich
eineSachbeschädigung
Deren Text lautet wie folgt: «Diese Verfassung
gewährleistet (…) das Recht von nichtmensch-
lichen Primaten auf Leben und auf körperliche
und geistigeUnversehrtheit» – dies würde nach
Annahme die Kantonsverfassung Basel-Stadt
garantieren. Eswar umstritten, ob die Volks-
initiative überhaupt zugelassenwerden soll oder
nicht, doch das Bundesgericht hat vor einigen
Tagen entschieden: Ja, es wird über diese Initia-
tive eine Volksabstimmung imKanton Basel-
Stadt geben.Was ist davon zu halten, aus rechtli-
cher Sicht?

Auf privatrechtlicher Bundesebene steht ge-
schrieben: «Tiere sind keine Sachen», trotzdem

werden sie rechtlich als Sachen behandelt. Die
Tötung eines Tieres stellt deshalb keine Tötung
im rechtlichen Sinn dar, sondern eine Sach-
beschädigung. Tierewerden als Rechtsobjekte,
nicht als Rechtssubjekte qualifiziert; daraus
folgt, dass sie – als Beispiele – kein Eigentum
haben, nicht erben undweder klagen noch
eingeklagt werden können.

Unbesehen dessen dürfen die Kantoneweiter-
gehendeGrundrechte als der Bund gewähren
(etwa imBildungsbereich oder zumSchutz
behinderterMenschen), ohne damit gegen den
Vorrang des Bundesrechts zu verstossen – ein
kantonaler Grundrechtsschutz für Tiere ist
somit rechtlich zulässig. Grundrechte gelten im
Verhältnis zumStaat nicht zu Privaten, insofern
wäre die Basler Pharmabranche nicht von der
Primaten-Initiative betroffen, anders die staat-
lichen Behörden oder die Universität Basel.

Eine (rhetorische) Frage lautet: «Wenn sich
sogar Unternehmen aufMenschenrechte be-
rufen dürfen, warumdann nicht umsomehr
auch Tiere, gerade Affen?»Die biologische
Verwandtschaft vonMensch undAffewird vom

Bundesgericht betont, etwa bei Tierversuchen:
«Je höher ein Tier in derHierarchiestufe ist, d.h.
je näher es demMenschen genetisch und
sinnesphysiologisch steht, destomehrGewicht
kommt der Belastung der Tiere zu und desto
wahrscheinlicher ist die Unverhältnismässigkeit
des Versuchs.» (BGE 135 II 402)

EinanerkennenderSchritt
indie richtigeRichtung
Nach abwägender Interpretation der Bundes-
verfassung stellen die Tiere (und der Tierschutz)
heute bereits rechtliche «Leitsterne» dar, im
Hinblick sowohl auf die Rechtssetzung durch die
Politiker als auch auf die Rechtsanwendung
durch die Behörden sowie dieGerichte. Insofern
erweist sich die Primaten-Initiative nicht wirk-
lich als revolutionär, sondern als anerkennender
Schritt, und zwar –meines Erachtens – in die
richtige Richtung.

Der «Jurist Kunz» hält fest: Es gibt aus recht-
licher Sicht keine überzeugendenArgumente
gegen eine verfassungsrechtliche Ausdehnung
gewisser Grundrechte auf gewisse Tiere. Der
«Staatsbürger Kunz» kann leider als Nicht-Bas-
ler an der Volksabstimmung nicht teilnehmen,
würde indes der Primaten-Initiative zustim-
men – es geht dabei nicht um einen «Jööh»-Ef-
fekt für Tiere, sondern umdenAusdruck zentra-
ler Charaktereigenschaften von unsMenschen:
Geschwisterlichkeit undHumanität.

Peter V. Kunz
ist Dekan der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Bern und Ordina-
rius für Wirtschaftsrecht und Rechtsver-
gleichung.

Persönlich

Auf der Suche nach
dem bösen Wolf
Nun, da sich der Pulverdampf der
Abstimmungen verzogen hat – nein,
nicht jener aus der Flinte, der den
Wolf verfehlt hat –, ist es wieder
möglich, sine ira et studio darüber zu
räsonieren, was eigentlich passiert ist.
Dabei stösstman durchaus auf Be-
merkenswertes. Etwa darauf, dass
auchKantone, in denen derWolf
bereits heimisch ist, das verschärfte

Jagdgesetz abgelehnt haben. Eswaren
also nicht nur die «Agglos», die von
Tuten undBlasen keine Ahnung von
Wildtieren haben, die nicht in einem
Computerspiel vorkommen, dem
Jagdgesetz denGaraus gemacht
haben.

Dass der Luchs demWolf dabei quasi
denWeg zu dessenAkzeptanz geeb-
net hat, ist psychologisch eine plausib-
le Erklärung. Faktisch einleuchtender
erscheint dagegen die Tatsache, dass
es imGegensatz zu denBerggebieten
wesentlichweniger Schafe auf den
Jurahöhen hat, die auf demSpeisezet-
tel desWolfs stehen.

Das ist auch auf unserenHügeln so.
Und deshalb dürfte sich die Angst vor
dem«bösenWolf» auch hierzulande
allmählich verflüchtigen. Doch halt:
Da sind noch dieWisente! Zu deren
natürlichen Feinden gehören Braun-
bären und. . .Wölfe. Ein gefundenes
Fressen für dieGegner des geplanten
ThalerWisent-Geheges, oder nicht?

Balz Bruder
balz.bruder@chmedia.ch

Solothurner
Meinung

In Gottes Haus sind alle willkommen

In der katholischenKirche St.Marien inOlten kön-
nen sich die Kinder während des Gottesdienstes
frei bewegen. So bekamen Pastoralraumleiterin

Antonia Hasler und Pfarrer Mario Hübscher un-
erwartetenBesuch eines Kindes, das sichmit Pup-
pe und Lesestoff gemütlich dazusetzte. Bild: Patrick Lüthy


